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Das Mitwirken von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist ein 
zentrales Anliegen der Kantonalen Jugendkommission KJK. Unsere Gesellschaft
und unser Staat leben von der Beteiligung und dem Mitwirken aller, auch von 
Kindern und Jugendlichen.

Der Einbezug und die Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Gemein-
wesen bilden eine Grundlage zur Stärkung ihrer Persönlichkeit und sind aktive
Prävention.

Mit dem Jugend-Mitwirkungspreis will die KJK die Beteiligung der jungen
Generation im Gemeinwesen aktiv fördern: In möglichst vielen Orten sollen 
Mitwirkungsmöglichkeiten von und mit Kindern und Jugendlichen zum selbstver-
ständlichen Terminkalender der Gemeinde gehören.

Mit dem Wettbewerb verfolgt die KJK folgende Ziele:
• Der Preis schafft Anreize zur Durchführung von Mitwirkungsanlässen.
• Initiative Gruppen werden für ihr Engagement belohnt.
• Die KJK verfügt über eine aktuelle Projekt-Dokumentation, die Interessierten

zur Verfügung gestellt werden kann.
• Die Juryarbeit ist gleichzeitig ein Kinder- und Jugend-Mitwirkungsprojekt.
• Die Preisverleihung verhilft der Mitwirkungsidee zu Publizität.

Ausschreibung und Eingabe
Die Preisausschreibung erfolgt jeweils im Januar mit einem Plakat, das durch 
Jugendliche gestaltet wird. Die Eingabefrist liegt im darauf folgenden März. 
Ein Anmeldeformular kann bei der KJK bezogen werden.

Die Eingaben müssen keine formalen Anforderungen erfüllen. 
Aus den Projekteingaben muss jedoch ersichtlich sein, 
• wer den Anlass durchgeführt hat, 
• wer teilgenommen hat,
• welche Zielsetzungen bestanden,
• was der Anlass gebracht hat – allenfalls in Zukunft bringen wird und
• wie er finanziert wurde.
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Teilnahmebedingungen
• Eingereicht werden können Projekte aus dem Kanton Bern, die im Zeitraum

vom April des Vorjahres bis März des aktuellen Jahres bereits durchgeführt
worden sind.

• Inhalt der Projekte müssen Anliegen und Bedürfnissen von Kindern und 
Jugendlichen sein.

• Kinder und/oder Jugendliche müssen beim Entwickeln der Projektidee, bei der
Planung, der Gestaltung und der Durchführung wesentlich mitgewirkt haben.

Jury/Beurteilung der Projekte
Die Jury besteht aus fünf bis neun Personen. Sie wird gebildet aus Preisträgerinnen
und Preisträgern aus dem Vorjahr und ergänzt durch Mitglieder der KJK.

Preissumme
Die Preissumme beträgt Fr. 5 000.–. Sie kann auf mehrere Preisträgerinnen oder
Preisträger verteilt werden.

Preisverleihung
Die Preisverleihung findet jeweils im Juni statt. An der Feier stellen die Preisträge-
rinnen und Preisträger die Siegerprojekte vor.
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